
Burbach, Brebach, Neunkirchen und Völklingen hielt sich allein die im Besitz der
Familie Röchling befindliche Völklinger Hütte von ausländischem Einfluß in
Gestalt von Kapitalbeteiligung frei, so daß die Entwicklung der übrigen Hütten
von 1919 an im Zeichen der Überfremdung durch ausländisches, insbesondere
französisches Kapital stand6 . Während die Burbacher Hütte schon vor 1914 im
Besitz der belgisch-luxemburgischen Gesellschaft ARBED war, gingen ab 1920 die
Werke in Dillingen, Brebach und Neunkirchen zum großen Teil in ausländischen
Besitz über. 1926 erwarb allerdings eine deutsch-holländische Gruppe, der auch
die Otto-Wolff-Gruppe angehörte, unter Führung der Amsterdamer Bank Texeira
de Mattos die französische Beteiligung von 40 Prozent an der Neunkircher Hütte,
so daß die französischen Kapitalinteressen sich teilweise wieder aus der Saareisen¬
industrie zurückzogen.
Der Versailler Vertrag schnitt ferner die seit 1870 gewachsenen Bindungen der
Saareisenindustrie zur lothringischen Erzbasis ab. Der Absatz mußte von Ost nach
West umgestellt werden, denn die Eisenindustrie wurde von allen Industriezweigen
am meisten von der neuen Zollgrenze ab 1920 betroffen. Die Übergangszeit, die
der Friedensvertrag bis 1925 für das neue Zollregime vorsah, reichte bei weitem
nicht aus, der Produktion des Saargebietes an Eisen auf dem französischen Markt
Platz zu verschaffen. So blieben die Verflechtungen der Saareisenindustrie mit dem
deutschen Markt weit mehr erhalten, als dies beim Kohlenbergbau der Fall war:
Während der französische Eisenmarkt schon bald nach der Rückkehr Elsaß-
Lothringens in den französischen Staatsverband übersättigt war, wurde der deut¬
sche Absatzmarkt zum Zollausland. So lag die Initiative bei der Gestaltung des
saarländischen Absatzes an Eisen von Anfang an auf deutscher Seite. Doch erst
die vollständige Zollabschnürung des Saargebietes vom Reich vom Januar 1925
ab zwang die deutsche Wirtschaftspolitik zu entscheidenden Maßnahmen. Mit
Zollstundungen hielt das Reich der saarländischen Eisenerzeugung den Absatz in
Deutschland offen. Diese nicht ausreichenden Maßnahmen wurden erst im Laufe
der Jahre 1925 und 1926 ergänzt. Die Luxemburgischen Abmachungen vom
16. Juni 1925 gestatteten die zollfreie Einfuhr von 742 420 Tonnen saarländischen
Eisens nach Deutschland, wobei je Tonne ausgeführten Eisens die Saareisen¬
industrie der lothringischen Eisenindustrie eine Rückvergütung leisten sollte. An
dieser Klausel scheiterte die Ratifizierung der Luxemburger Abmachungen, mit
ihnen das Inkrafttreten des darauf aufgebauten Saarzollabkommens zwischen
Deutschland und Frankreich vom 11. Juli 1925. Im Dezember 1925 trat jedoch die
Völklinger Hütte der deutschen Rohstahlgemeinschaft bei. Ihr folgten die übrigen
Saarwerke und fügten auf diese Weise die Saareisenindustrie wieder in die deutsche
Eisenwirtschaft ein. War damit der Absatz nach Osten neu gesichert, so diente die
Aufnahme der Saareisenindustrie in den Internationalen Eisenpakt von 1926 dem
Absatzbedürfnis nach Westen. Das endgültige Saarzollabkommen vom 6. Novem¬
ber 1926, erneuert durch das Abkommen vom 23. Februar 1928, gestattete der
Saareisenindustrie, ihre Bezugsbedürfnisse an Maschinen und Material aus
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